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Norm

B-VG Art119a Abs1;

B-VG Art132;

B-VG Art144;

GdO Tir 1966 §11;

GdO Tir 1966 §114 Abs2;

GdO Tir 1966 §53 Abs2;

VwGG §27;

VwGG §34 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Wenn der Gesetzgeber ausnahmsweise - wie in § 53 Abs 2 Tir GdO 1966 - gegen eine generelle Norm eine

Antragstellung an die zuständige Aufsichtsbehörde für zulässig erklärt, so gebietet eine verfassungskonforme

Interpretation im Hinblick auf das verfassungsgesetzlich verankerte Prüfungsmonopol des VfGH betre@end generelle

Normen, daß damit nur die Wahrnehmung der Aufsicht wie in anderen Fällen einer Aufsichtsbeschwerde ermöglicht

wird, nicht aber ein subjektives Recht begründet werden soll.
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